
 

 
  NÖ Landesjagdverband, 1080 Wien, Wickenburggasse 3 
    +43 (0)1 / 405 16 36-0, Fax +43 (0)1 / 405 16 36-28 

ANTRAG AUF VERLEIHUNG EINES EHRENZEICHENS (DIPLOMS), EHRENMEDAILLE 
FÜR BESONDERE VERDIENSTE 

HEMMFRIST: Die Verleihung eines Ehrenzeichens oder einer Ehrenmedaille des nächsthöheren Grades kann 
erst nach Ablauf von 10 Jahren erfolgen. Diese Hemmfrist kann bis zu 5 Jahren verkürzt werden, wenn 
besondere Umstände und überragende Verdienste dies rechtfertigen. 
Für die Tätigkeit als Funktionär kann erst nach einer 10-jährigen Amtszeit eine Auszeichnung verliehen werden. 

Vor- und Zuname:  

Anschrift:  

Geburtsdatum:    

Mitglied des Nö LJV. seit:  Mitgliedsnummer:  

Bisherige 
Auszeichnungen: 

 seit: 

Funktionen: 
 

 seit: 

Begründung des Antrages: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................     ............................................................................................................. 
Datum          Unterschrift des Antragstellers                          
Stellungnahme des zuständigen Hegeringleiters (Delegierten): 
 
 

 

Stellungnahme des Bezirksjägermeisters: 
 
 
        .................................................................................................................... 
Beantrager Grad: .........................................................................................................   Unterschrift 

 

Beschluß des Vorstandes vom: 
 

Grad: 
 

Art der Verdienste: 
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